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Anfrage 
 
der Abgeordneten DI Karin Doppelbauer, Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und 
Kollegen 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend COFAG-Hilfen an Kika/Leiner trotz Status als "Unternehmen in 
Schwierigkeit"? 
  
Der Insolvenzantrag von Kika/Leiner und die damit einhergehende 
Berichterstattung haben aufgezeigt, dass das Unternehmen seit Jahren mit 
Problemen kämpft. Insolvenzen betreffen in der Regel auch Forderungen des 
Staates gegen das betroffene Unternehmen. Angesichts von Zuschüssen in 
Millionenhöhe aus den COFAG-Hilfen an die unterschiedlichen Unternehmen 
der Kika/Leiner-Gruppe und die Nähe des damaligen Firmenchefs Benko zur 
ÖVP stellen sich eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser 
staatlichen Hilfen sowie der Rückforderungsansprüche von COFAG und BMF. 
Das EU-Beihilfenrecht setzt nämlich sehr enge Grenzen, wenn es um die 
Auszahlung von Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten geht - selbst 
während der Covid-Pandemie. Angesichts der Größe der betroffenen 
Unternehmen wären solche Zuschüsse eventuell nicht erlaubt gewesen. Die 
Rolle von BMF und COFAG bei der Abwicklung der Hilfen erscheint sehr 
fragwürdig und muss daher dringend offengelegt werden! 

Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe 
Ein Blick auf das Transparenzportal (1) zeigt, dass über die unterschiedlichen 
Tochterunternehmen viele Millionen abgeholt wurden - allein aus dem Möbelhandel 
über 5,7 Mio. Euro. 

 
 
Auch über die Kika/Leiner-Restaurants, die Cashcows der Kika/Leiner-Gruppe, 
wurde über andere Tochtergesellschaften viel Steuergeld abgeholt - insgesamt über 
3,5 Mio. Euro. 
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EU-Beihilfenrecht: Keine Hilfen an "Unternehmen in 
Schwierigkeiten" 

Die wirtschaftliche Verfassung des Unternehmens in der Vergangenheit ist 
deshalb relevant, da das EU-Beihilferecht vorsieht, dass "Unternehmen in 
Schwierigkeiten" nur in sehr engen Grenzen Beihilfen bekommen dürfen. Aus 
dem Insolvenzantrag ist ersichtlich, dass der operative Teil der Möbelkette 
schon lange rote Zahlen schrieb. "Für den südafrikanischen Kika/Leiner-Eigentümer 
Steinhoff (2013-2018) und für Signa (2018-2023) war der Möbelhandel ein 
Verlustgeschäft. Bis Ende September 2021 summierte sich über die Jahre ein 
Bilanzverlust bei der Kika Möbel-Handelsgesellschaft und bei der Rudolf Leiner 
Gesellschaft von 106 Mio. Euro bzw. 83,7 Mio. Euro, geht aus dem Firmenbuch 
(Wirtschafts-Compass) hervor." (2) Angesichts der Unternehmensgröße - also 
wenn kein KMU - wären im Fall von Schwierigkeiten keine Zuschüsse möglich 
gewesen: 

Definition von "Unternehmen in Schwierigkeiten" nach Artikel 2 Z. 18 der EU-
Verordnung 651/2014 DER KOMMISSION VOM 17. Juni 2014 („Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO“) (3) 
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Definition von "Unternehmen in Schwierigkeiten" nach Artikel 2 Z. 18 der EU-
Verordnung 651/2014 DER KOMMISSION VOM 17. Juni 2014 („Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO“) (3) 

 

 

 
 

1. 
 

2. 
 

 

Beispiel: Klausel zu Unternehmen in Schwierigkeiten im FKZ 800.000 - Punkt 
3.1.9 (4) 

das Unternehmen darf sich am 31. Dezember 2019 

nicht in Schwierigkeiten 

befunden haben

 

 
Intransparentes Zusammenspiel von BMF und COFAG: Wer hat was gesehen? 
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NEOS haben von Anfang an das intransparente Zusammenspiel von BMF und 
COFAG bei der Abwicklung von Wirtschaftshilfen kritisiert. Aus einer NEOS 
Anfrage geht hervor, dass das BMF bei der Abwicklung von Wirtschaftshilfen 
Gutachten erstellte. Bundesminister Brunner beschrieb den Vorgang so (5): „Sofern 
die COFAG begründete Zweifel am Ergebnis der Risikoanalyse hat, kann sie eine 
ergänzende Analyse/ein Ergänzungsgutachten anfordern. Ergänzungsgutachten 
werden durch das zuständige Finanzamt erstellt. Ergänzungsgutachten werden der 
COFAG elektronisch übermittelt.“ Speziell darauf hingewiesen wurde, dass diese 
Gutachten "jeweils bestimmte Prüfungsschwerpunkte" haben und daher "nicht immer 
sämtliche Antragsvoraussetzungen" abdecken. Die COFAG war dann auch nicht an 
das BMF Gutachten gebunden und ist  in gewissen Fällen davon abgewichen. 
Daraus ergibt sich sehr wahrscheinlich eine geteilte Verantwortung des BMF und 
der COFAG. Für eine transparente Aufarbeitung der Verantwortlichkeiten in der 
Causa ist daher die Frage entscheidend, in welchen der gegenständlichen Fälle 
ein Ergänzungsgutachten vonseiten der COFAG überhaupt angefordert wurden.  
Dazu kommt, dass der COFAG Beirat, in dem Abgeordnete der ÖVP und der 
Grünen sowie Vertreter:innen von Wirtschafts- und Arbeiterkammer Mitglieder 
sind, hat bei hohen Auszahlungsvolumen,wie in diesem Fall ein suspensives Veto 
bei Anträgen (Garantie > € 25 Mio.; Zuschuss > € 800.000). Dazu hat der Beirat ein 
Einsichtsrecht in jeden einzelnen Antrag. Es soll daher auch geklärt werden, 
welche Rolle der dieses vermeintliche Kontrollgremium in dieser Causa hatte. 
 

Diese Anfrage soll größtmögliche Transparenz über die Ansprüche 
der Republik - im Namen der Steuerzahler:innen - im 
Zusammenhang mit COFAG-Hilfen an die Kika/Leiner-Gruppe 
sicherstellen. Gleichzeitig soll auch geklärt werden, wo potenzielle 
Fehler in der Abwicklung der gegenständlichen Zuschüsse 
geschehen sind, wer alles davon wusste und folglich welche 
Konsequenzen daraus gezogen wurden und werden müssen. 
 
Quellen: 

1. https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/menu_persbezVeroeffentlichungCovid19
Wirtschaftshilfen 

2. https://apa.at/news/kika-leiner-details-zu-insolvenzantrag-demnaechst-
erwartet/ und https://www.derstandard.at/story/3000000174514/kikaleiner-
machte-100-millionen-euro-verlust-in-vier-jahren 

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ES 

4. https://www.fixkostenzuschuss.at/wp-content/uploads/2020/11/Richtlinie-FKZ-
800.000.pdf 

5. https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/11786/imfname_1479802.pdf
) 

 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 
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Anfrage: 
 

1. Wirtschaftshilfen in welcher Höhe hat die Kika/Leiner-Gruppe in den letzten 
Jahren durch die COFAG ausgezahlt bekommen? Bitte nach Instrument, 
Unternehmen und Jahr differenzieren. 

2. Inwiefern wurden die gegenständlichen Anträge auf Covid-Hilfen nach 
Bekanntwerden der Insolvenz der Kika/Leiner-Gruppe auf Fehler in den 
Angaben überprüft? 

a. Welche Schritte hat das BMF gesetzt und welche Rolle im weiteren 
Verfahren? 

b. Welche Schritte hat die COFAG gesetzt und welche Rolle im weiteren 
Verfahren? 

c. Welche Schritte hat die Finanzprokuratur gesetzt und welche Rolle im 
weiteren Verfahren? 

i. Wie viele zivilrechtliche Verfahren laufen in diesem 
Zusammenhang? 

ii. Wie viele strafrechtlichen Verfahren laufen in diesem 
Zusammenhang? 

d. Inwiefern geht es um konkrete Zweifel an den Angaben zu den 
Anspruchsvoraussetzungen der gegenständlichen Unternehmen? 

3. Inwiefern wurden die gegenständlichen Anträge auf Covid-Hilfen nach 
Bekanntwerden der Insolvenz der Kika/Leiner-Gruppe auf Fehler in der 
Abwicklung überprüft? 

a. Welche Schritte hat das BMF gesetzt und welche Rolle im weiteren 
Verfahren? 

b. Welche Schritte hat die COFAG gesetzt und welche Rolle im weiteren 
Verfahren? 

c. Welche Schritte hat die Finanzprokuratur gesetzt und welche Rolle im 
weiteren Verfahren? 

i. Wie viele zivilrechtliche Verfahren laufen in diesem 
Zusammenhang? 

ii. Wie viele strafrechtlichen Verfahren laufen in diesem 
Zusammenhang? 

d. Inwiefern wurde überprüft, ob von irgendeiner übergeordneten Ebene 
auf das Ergebnis der Begutachtung Einfluss genommen wurde? 

i. Ist bekannt, ob vonseiten der Vertreter des Antragsstellers, der 
Muttergesellschaft SIGNA oder von René Benko selbst 
Einfluss auf die Entscheidung genommen wurde? 

e. Inwiefern wurde überprüft, ob von irgendeiner übergeordneten Ebene 
auf das Ergebnis der Entscheidung der COFAG Einfluss genommen 
wurde? 
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i. Ist bekannt, ob vonseiten der Vertreter des Antragsstellers, der 
Muttergesellschaft SIGNA oder von René Benko selbst 
Einfluss auf die Entscheidung genommen wurde? 

f. Welche Ergebnisse hat die Überprüfung ergeben? 
g. Hat das BMF rechtliche Schritte gegen involvierte Mitarbeiter des 

BMF oder der COFAG als Ergebnis der Überprüfung ergriffen? 
4. Rolle des COFAG-Beirats: 

a. Inwiefern war der COFAG Beirat in den Entscheidungen rund um 
gegenständliche Anträge auf Covid-Hilfen involviert? Bitte nach 
Instrumenten und Jahren differenzieren 

b. Wie viele der gegenständlichen Anträge auf Covid-Hilfen waren über 
800.000 EUR und somit von der Zustimmungspflicht des COFAG-Beirats 
betroffen? 

c. Welche Schritte können von einzelnen Mitgliedern des COFAG-Beirats 
gesetzt werden und welche bedürfen einer Mehrheit oder 
Einstimmigkeit? 

d. Hat der COFAG-Beirat oder einzelne Mitglieder das Recht auf Einsicht 
in die gegenständlichen Anträge auf Covid-Hilfen wahrgenommen? 

i. Wenn ja, wann? 
e. Inwiefern wurden nach Bekanntwerden der Insolvenz der Kika/Leiner-

Gruppe Schritte vom COFAG-Beirat oder einzelne Mitgliedern gesetzt?  
5. Wurden in gegenständlichen Fällen Ergänzungsgutachten des BMF 

vonseiten der COFAG angefordert? 
a. In wie vielen der gegenständlichen Fälle und um welches Volumen an 

Zuschüssen geht es? 
6. In wie vielen Fällen betraf das angeforderte Ergänzungsgutachten des BMF 

Zweifel am Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen des 
Unternehmens? Bitte nach Instrumenten, Bundesländern und Jahren 
differenzieren. 

a. In wie vielen Fällen wurden Wirtschaftshilfen von der COFAG zugesagt, 
obwohl die Prüfung eine Ablehnung nahegelegt hatte? 

b. In wie vielen Fällen wurden Wirtschaftshilfen von der COFAG nicht 
zugesagt, obwohl die Prüfung eine Auszahlung nahegelegt hatte? 

7. In wie vielen Fällen betraf das angeforderte Ergänzungsgutachten des BMF 
Zweifel darüber, ob der Antragsteller als "Unternehmen in 
Schwierigkeiten" anspruchsberechtigt ist? Bitte nach Instrumenten, 
Bundesländern und Jahren differenzieren. 

a. In wie vielen Fällen wurden Wirtschaftshilfen von der COFAG zugesagt, 
obwohl die Prüfung eine Ablehnung nahegelegt hatte? 

b. In wie vielen Fällen wurden Wirtschaftshilfen von der COFAG nicht 
zugesagt, obwohl die Prüfung eine Auszahlung nahegelegt hatte? 
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